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über die Vereinshaftpflicht-Versicherung für Kleingartenverbände und -vereine 

 
 
Stand 01.01.2025 
 
 

 

Die Baloise Sachversicherung AG Deutschland bietet 

- dem Landesverband (VN) 

- den am Gruppenvertrag teilnehmenden Stadt-, Kreis und 

Regionalverbänden sowie Vereinen (Organisationen) 

Versicherungsschutz im Umfang 

- des Gruppenvertrages 

- der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AHB) Form. BAS 8221 01.24 

- der Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen 

für die Haftpflichtversicherung von Vereinen (BBR BHV) 

mit dem Teil B Form. BAS 8432 01.24 

- der Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen 
für die Versicherung der Haftpflicht wegen Schäden durch 

Umwelteinwirkungen (BBR UHV) Form. BAS 8219 01.24 

- der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Um-

weltschadens-Versicherung (USV) Form. BAS 8218 

01.24 

- der gesetzlichen Bestimmungen.  

 

 
Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der VN oder die Or-
ganisationen wegen eines während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das ei-
nen Personen- und/oder Sachschaden zur Folge hatte, aufgrund ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von ei-
nem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden. 

Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, 
die Entschädigung begründeter Schadenersatzansprüche (Freistel-

lungsfunktion) oder die Abwehr unbegründeter Schadenersatzan-

sprüche (passive Rechtsschutzfunktion). 

 

 
 
Der Versicherungsschutz bezieht sich nur auf solche Schäden, die 
sich auf dem vom VN oder einer seiner Organisationen gepachte-
ten Kleingartengelände ereignen. 
 
Mitversichert gilt im Einzelnen die gesetzliche Haftpflicht: 
 

a) des VN und seiner Organisationen unter Einschluss der 
dem Vorstand und den von ihm beauftragten Mitgliedern 
in dieser Eigenschaft persönlich obliegenden gesetzlichen 
Haftpflicht, auch gegenüber den Vorstandsmitgliedern, 
abgesehen vom 1. Vorsitzenden der jeweiligen Organisa-
tion, da dieser juristisch den Verein darstellt, sowie aller 
übrigen Angestellten und Arbeiter für Schäden, die sie in 
Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Versi-
cherungsnehmer verursachen;  
 

b) des VN und seiner Organisationen sowie deren Mitglieder 
(für letztere lediglich subsidiär, sofern keine anderweitige 
Versicherung zum Tragen kommt) als Bauherr oder Unter-
nehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Repa-
raturen und Abbrucharbeiten), die in Gemeinschaftsarbeit 
durchgeführt werden und deren Baukosten nicht höher als 
250.000,00 € zu veranschlagen sind; 

 

 c) aus satzungsgemäßen Veranstaltungen des VN und sei-
ner Organisationen (Seminaren, Schulungen, Mitglieder-
versammlungen, kleingartenüblichen Vereinsfesten); 
 

d) des VN und seiner Organisationen als Haus- und Grund-
besitzer (Eigentümer, Mieter, Pächter, Nutznießer), soweit 
die Räumlichkeiten (z.B. Büro, Geschäftsstelle, Vereins-
heim) und Grundstücke (z.B. Spiel- und Parkplätze) den 
Vereinszwecken dienen; 

 

e) des VN und seiner Organisationen aus dem Betrieb eines 
Vereinshauses/Spartenheimes, sofern dieses nicht ge-
werblich verpachtet ist und/oder als öffentliche Gaststätte 
bewirtschaftet wird; 

 

f) aus dem Besitz und der Verwendung von selbstfahrenden 
Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h (Aufsitzra-
senmäher, Schneeräumgeräte und Bagger) und Kraftfahr-
zeuge mit nicht mehr als 6 km/h Geschwindigkeit (z.B. 
nicht versicherungspflichtige Einachs-Zugmaschinen); 

 

g) aus Schäden an fremden Erdleitungen (Kabel, unterirdi-
sche Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre) sowie an frem-
den elektrischen Frei- und Oberleitungen einschließlich 
der sich ergebenden Folgeschäden. Abweichend von Ziff 
7.7 (1) AHB schließt der Versicherungsschutz auch die ge-
setzliche Haftpflicht wegen Bearbeitungsschäden an sol-
chen Leitungen ein; 

 

h) aus dem Risiko eigener Anlagen nach dem Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) des VN und seiner Organisationen, 
die gesetzlich zulässig sind und den behördlichen Vor-
schriften entsprechen, mit einem Gesamtfassungsvermö-
gen von höchstens 20.000 l/kg gewässerschädlicher 
Stoffe je Versicherungsgrundstück (z.B. Öltanks, Abwas-
sertanks, Düngemittellager etc.). Wird die vorgenannte 
Mengenschwelle überschritten, ist ein zusätzlicher Versi-
cherungsvertrag erforderlich; 

 

i) aus der Veranstaltung von Feuerwerken, deren Kosten 
500,00 € nicht überschreiten. Voraussetzung ist, dass das 
Feuerwerk den polizeilichen Vorschriften in jeder Weise 
entspricht und es durch sachkundige Personen abge-
brannt wird. 

 
 
 

Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf solche Schäden, die 

sich in den nachstehend genannten Fällen außerhalb des Pachtge-

ländes ereignen. 

 

Mitversichert gilt die gesetzliche Haftpflicht: 

 
a) aus vom VN oder einer seiner Organisationen außerhalb 

des Pachtgeländes ausgerichteten oder organisierten 
 

• Messen, Beratungen, Seminaren, Mitgliederver-
sammlungen 

• Bundes- oder Landesgartenschauen 
• Erntedankumzügen 
• Öffentlichkeitsarbeit in Form von Informationsstän-

den auf Weihnachtsmärkten, Stadt- und Straßenfes-
ten 

• kleingartenüblichen Vereinsfesten; 
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Hinweis: Sofern über diese abschließende Aufzählung hinaus Ver-
anstaltungen geplant werden, so sind diese nicht automatisch mit-
versichert. Über die Gewährung des Versicherungsschutzes wird auf 
Anfrage im Einzelfall entschieden. Setzen Sie sich mit dem KVD in 
Verbindung und melden Sie vom Katalog abweichende Tätigkeiten 
rechtzeitig schriftlich unter Angabe des Zeitpunktes, der Art, der 
Dauer und des Veranstaltungsortes an. 
 

b) aus der dem VN oder seiner Organisationen gemäß 
Pachtvertrag oder Straßenreinigungssatzung obliegen-
den Verpflichtung zur Reinigung und Pflege öffentlicher 
Straßen und Wege (einschließlich Streudienst) vor, neben 
und im Pachtgelände. 

 

 

 
a) Veranstaltungen, die über den Rahmen gewöhnlicher Ver-

einsveranstaltungen in Kleingartenverbänden/-vereinen 
hinausgehen und/oder einer behördlichen Genehmigung 
bedürfen (z.B. Luftfahrtveranstaltungen, Schießveranstal-
tungen usw.); 
 

b) der Gebrauch von Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen so-
wie Anhängern (ausgenommen Fahrzeuge gemäß Ziff 
3.f), Besitz von Baulichkeiten und Grundstücken, soweit 
sie nicht Verbands-, Vereins- oder Kleingartenzwecken 
dienen; ferner die Haftpflicht aus Betrieben aller Art (ge-
werbliche Risiken) Tribünenbau, Drahtseil-, Berg-, Tal-, 
Eis- oder Rodelbahnen, Schwimm- und Kurbadanstalten; 
sowie die Haftpflicht wegen Abhandenkommen von Sa-
chen der Mitglieder und Gäste; 

 
c) Haftpflichtrisiken, für die besondere Haftpflichtverträge zu 

vereinbaren sind (z.B. WHG Tankanlagen über 20.000 l, 
Tierhaltung usw.). 

 

 
 
 
Die mitversicherten Organisationen oder die gemäß Punkt 3.a und 
3.b mitversicherten Personen (Mitglieder, Arbeiter, Angestellte) kön-
nen ihre Ansprüche auf Versicherungsschutz aus dem Gruppenver-
trag selbstständig geltend machen. Im Versicherungsfall ist der 
Nachweis zu erbringen, dass die auf Schadenersatz in Anspruch ge-
nommene Person zur Zeit des Schadeneintritts Mitglied des Landes-
verbandes bzw. einer seiner Organisationen war. 
 
 
 
 
Vereinshaftplicht-Risiko (BHV) 
5.000.000,00 € 
pauschal für Personen- und/oder Sachschäden einschließlich Miet-
sachschäden je Versicherungsfall und das 3-fache für alle Versi-
cherungsfälle eines Versicherungsjahres. Summenbegrenzung bei 
Sachschäden für Datenschutzverletzungen: 1.000.000,00 € 
 
Umwelthaftpflicht-Risiko (UHV) 
5.000.000,00 € 
pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden je Versiche-
rungsfall und das 2-fache für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres. 
 
Umweltschadens-Risiko (USV) 
5.000.000,00 € 
für versicherte Kosten je Versicherungsfall und Versicherungsjahr. 
Summenbegrenzung für: 

- Kosten der Ausgleichssanierung: 3.000.000,00 € 
- Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles: 

3.000.000,00 € 
- Schäden gemäß Teil II der USV, Zusatzbaustein 1: 

1.000.000,00 € 

  

 
Bei der Benutzung einer Schaukel auf dem Vereinsgelände durch 
ein Kind riss ein regelmäßig gewartetes Seil. Das Kind erlitt einen 
Handgelenkbruch mit Dauerfolgen. Die Krankenkasse des Kindes 
stellt Regressansprüche gegen den Verein. 
 
Bei fahrlässigem Verstoß gegen die Streupflicht gemäß Ziff 4.b war 
ein Weg der Kleingartenanlage bei Glatteis nicht gestreut. Ein Pas-
sant fiel und brach sich ein Bein. Die Krankenkasse des Passanten 
stellt Regressansprüche an den Verein. 
 
Am Eingangstor des Vereins steht unbemerkt eine Schraube vor, an 
der ein Passant sich seine Jacke zerreißt. Er stellt Schadenersatz-
ansprüche gegen den Verein. 
 
Bei Erdarbeiten an der Wasserleitung des Vereins wird ein Telefon-
kabel, das der Versorgung eines Wohngebietes dient, aus Versehen 
beschädigt. Die Telekom stellt Schadenersatzansprüche an den Ver-
ein. 
 
Beim Brand eines Vereinsheimes gelangen gewässerschädigende 
Stoffe mit dem Löschwasser der Feuerwehr in das Grundwasser. Für 
den Umweltschaden wird der Verein haftpflichtig gemacht. 

 

 

 
Der VN/ seine Organisationen haben bei Eintritt eines Versiche-
rungsfalles die Schadenmeldung wahrheitsgemäß abzugeben und 
unter Beifügung vollständiger zur Beurteilung der Sach- und Rechts-
lage sowie der Schadenhöhe relevanter Unterlagen über den VN 
beim KVD einzureichen. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Ver-
sicherungsfall nicht nur dann vorliegt, wenn Schadenersatzansprü-
che gestellt werden, sondern bereits dann, wenn Umstände vorlie-
gen, bei denen die Möglichkeit besteht, dass Schadenersatzansprü-
che gestellt werden könnten. Dies gilt auch dann, wenn der geltend 
gemachte Anspruch für unbegründet gehalten wird. 
 
 
 
 
Dieses Merkblatt gibt einen Überblick über den Versicherungs-
schutz. 
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